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lungsplan mit Gebühren zur Kiefer-
umformung und Bisseinstellung 
(nach BEMA 119/120 bzw. GOZ 
6030/6080) bestehen darf. 
Beim Kassenpatienten kann dann 
für die Beseitigung von Habits die 
BEMA 121 berechnet werden. Aller-
dings ist dies nur bis zu sechs Mal 
innerhalb eines Zeitraums von sechs 
Monaten möglich und gilt ausschließ-
lich bei einer festgestellten KIG- 
Einstufung D5 oder O4. Die KIG-Ein-
stufung D5 steht für eine „sagittale 
Stufe, distal, über neun Millimeter“ 
(dabei ragen die oberen Schneide-

zähne mehr als neun Millimeter vor 
die unteren Schneidezähne). KIG-Ein-
stufung O4 steht für ein „vertikale 
Stufe, offen, auch seitlich über vier 
Millimeter, habi tuell offen (offener 
Biss, bei dem der Abstand zwischen 
oberen und unteren Zahnkanten 
mehr als vier Millimeter beträgt). 
Beim Privatpatienten kann die GOZ 
6190 je Sitzung für ein beraten - 
des und belehrendes Gespräch mit 
Anweisungen zur Beseitigung von 
schädlichen Gewohnheiten und Dys-
funktionen berechnet werden. 

Verordnung einer „Sprech-, 
Sprach- und Schlucktherapie“ 
Gegebenenfalls können – je nach 
Alter des Patienten – auch kiefer-
orthopädische Früh- und Haupt-
behandlungen stattfinden, wofür 
ein kieferorthopädischer Behand-
lungsplan dann notwendig wäre. 
Neben der kieferorthopädischen 
Therapie mit Behandlungsapparatu-
ren oder auch außerhalb eines KFO- 
Behandlungsplanes kann es notwen-
dig werden, parallel eine logopädi -
sche Behandlung durchzuführen. 
Dies ist dann der Fall, wenn zum Bei-
spiel infolge eines falschen Schluck-
musters ein of fener Biss entsteht, 
weil sich die Zunge beim Schlucken 
zwischen die Kiefer schiebt. Das 
sollte dann therapiert werden. 
Die Verordnung von logopädischen 
Maßnahmen, also einer „Sprech-, 
Sprach- und Schlucktherapie“ er-
folgt über die zahnärztliche Heil-
mittelverordnung (HeilmittelVO, 
Abb. 1) und entsprechend nach der 
Heilmittelrichtlinie (HeilM-RL). 
Das Ausstellen einer solchen Ver-
ordnung von „Sprech-, Sprach- und 
Schlucktherapie“ ist weder beim 
Kassenpatienten noch beim Privat-
patienten abrechenbar. 
Die Ausstellung der Verordnung ist 
vielmehr mit der Berechnung einer 
Beratung nach BEMA Ä1 (Kasse) 
bzw. GOÄ 1 (Privat) abgegolten. 
Aber Vorsicht beim Kassenpatien-
ten: Dort ist die BEMA Ä1 nicht 
während einer laufenden KFO-Be-
handlungen berechnungsfähig, da 
sie anderen als kieferorthopädi-
schen Zwecken dienen muss. 

Bei Privatpatienten kann die GOÄ 2 
„Ausstellen eines Wiederholungs-
rezeptes“ berechnet werden, wenn 
der Patient ohne Behandlungster-
min lediglich zur Ausstellung der 
Verordnung an der Rezeption er-
scheint. 

Eingliederung von Zahn - 
spangen mit zusätzlichen Einzel- 
oder Abschirmelementen 
Wenn der Patient beim „richtigen“ 
Schlucken – neben der Logopädie - 
zusätzliche Unterstützung benö-
tigt, kann während einer kiefer-
orthopädischen Behandlung auch 
das Einarbeiten eines Einzelele-
ments in die herausnehmbare Ap-
paratur von Vorteil sein. 
Das kann den Patienten dabei un-
terstützen, seine Zunge beim Schlu-
cken zum Beispiel nicht ständig 
zwischen die Zähne zu schieben 
oder auch den richtigen „Ruhe-
platz“ zu finden. 
Die Stimulation der Zunge erfolgt 
dann entweder über eingearbeitete 
„Einzelelemente“ (wie zum Beispiel 
eine Perle) oder „Abschirmelemente“ 

(wie zum Beispiel ein Zungengit-
ter), die in die gestreute heraus-
nehmbare Apparatur eingearbeitet 
werden. Dabei handelt es sich um 
selbstständige Laborleistungen, die 
sowohl bei Kassenpatienten nach 
BEL II als auch bei Privatpatienten 

nach BEB im Rahmen der Labor-
abrechnung abrechenbar sind (Ta-
belle 1).

Eingliederung von Spikes:  
festsitzend oder an herausnehm-
baren Apparaturen befestigt 
Eine weitere Möglichkeit zur Sti-
mulation der Zunge besteht in der 
Eingliederung von Spikes. Diese 
können auf die Zähne (in der Ober-
kiefer-Front, von palatinal) geklebt 
oder in herausnehmbare KFO-Ge-
räte eingearbeitet werden. Das ist für 
Patienten wohlmöglich nicht sehr 
komfortabel, jedoch zielführend, 
denn dadurch wird die Zunge trai-
niert, am Gaumen zu bleiben.
Die in eine herausnehmbare Appa-
ratur eingliederten Spikes sind als 
Laborleistung nach BEL (bei Kas-

Therapeutisches Mittel Laborabrechnung
nach BEL II

Laborabrechnung
nach BEB 1997/2009

Perle in herausnehmbare Apparatur 
eingearbeitet

BEL 7430 Einzelelement einarbeiten nach BEB 1997:

BEB 7123 Verbindungselement,  
intramaxillär (Perlenaufhängung)

BEB 7431 Attachment (Perle) positionieren 
zzgl. Material Perle

alternativ nach BEB 2009:

BEB 7.08.06.1 Verbindungselement, 
intramaxillär (Perlenaufhängung)

BEB 7.11.04.0 Stimulanzelement  
einarbeiten (Perle) zzgl. Material Perle

Zungengitter in herausnehmbare  
Apparatur eingearbeitet

BEL 7110 Abschirmelement nach BEB 1997:

BEB 7243 Zungengitter

alternativ nach BEB 2009:

BEB 7.09.04.0 Zungengitter

Zungengitter an Multiband-Apparatur 
gelötet/geschweißt (z. B. an Lingualbogen, 
siehe Foto …)

BEL 7110 Abschirmelement
ggf. zzgl. BEL 7440 Lötung

Achtung:
Nur abrechenbar, wenn im KZV-Bereich  
die Verankerung als Laborleistung 
(alternativ zur Berechnung der BEMA 130) 
gestattet ist.

nach BEB 1997:

BEB 7243 Zungengitter
zzgl. BEB 5001–5005 Lötung oder
zzgl. BEB 5103–5105, 5109 Laserschweißen

alternativ nach BEB 2009:

BEB 7.09.04.0 Zungengitter
zzgl. BEB 5.01.01.0 ff. Löten oder
zzgl. BEB 5.02.03.0 ff. Schweißen

Tabelle 1

Offener Biss: Abrechnung der therapeutischen Mittel

Abb. 1: Formular zahnärztliche Heilmit-
telverordnung.  

 Seite 1

„Wird bei einer kieferorthopädischen  
Beratung bei einem Patienten ein offener Biss 

diagnostiziert, stehen den behandelnden  
Kieferorthopäden vielseitige Therapie- 

möglichkeiten zur Verfügung.“

„Bei der Abrechnung eines Gespräches zur  
Beseitigung von Dysfunktionen ist sowohl bei 
Kassen- als auch bei Privatpatienten zu beach-
ten, dass kein aktiver KFO-Behandlungsplan  
mit Gebühren zur Kieferumformung und 
Bisseinstellung (nach BEMA 11 9  / 120 bzw.  
GOZ 6030   /   6080) bestehen darf.“
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senpatienten) oder nach BEB (bei 
Privatpatienten) berechnungsfähig 
(Tabelle 2). 
Die direkt auf die Zähne geklebten 
Spikes werden wie Brackets berech-
net. Hier wird zwischen der Kassen- 
Honorarabrechnung nach BEMA 

und der privaten Honorar abrech-
nung nach GOZ unterschieden.

Berechnung von Spikes:  
über Kasse oder privat 
Bei Kassenpatienten kann das Kle-
ben von Spikes auf den Zähnen bei 

nachgewiesener medizinischer In-
dikation wohlmöglich mit der BEMA 
126a je Spike/Zahn berechnet wer-
den. Für die Entfernung von Spikes 
wäre dann die BEMA 126d berech-
nungsfähig. Es ist jedoch empfeh-
lenswert, hier Rücksprache mit der 

zuständigen KZV zu halten. Andern-
falls können Spikes bei Kassenpa-
tienten als Privatleistung berechnet 
werden. Da man bei den Privatleis-
tungen, die am 1.7.2023 neu geregelt 
wurden, nun zwischen „Mehrleistun-
gen“, „Zusatzleistungen“ und „ande-
ren Leistungen“ unterscheidet, han-
delt es sich bei Spikes um soge-
nannte „andere Leistungen“, die mit 
der GOZ 6100/6110 je Spike privat 
vereinbart und berechnet werden.
Bei Privatpatienten wird eine Ver-
einbarung und Berechnung der 
GOZ 6100/6110 je Spike empfoh-
len. Darüber hinaus sollte die Maß-
nahme unter „angewendete Thera-
pie“ und „verwendete Geräte“ auf-
geführt werden. 
Selbstverständlich kann der Faktor 
der GOZ-Leistungen auch mit einer 
patientenbezogenen Begründung 
erhöht werden. Diese Möglichkeit 
sollte – in Zeiten hoher Inflation – 
auch genutzt werden. 

Fazit
Therapeutische Behandlungsmaß-
nahmen bei Patienten mit offenem 
Biss sind berechnungsfähig. Las-
sen Sie sich Ihre Arbeit unbedingt 
angemessen vergüten. Die Be-
rechnungsmöglichkeiten wurden 
aufgeführt. Wir unterstützen Sie 
auch gerne dabei.

Therapeutisches Mittel Laborabrechnung
nach BEL II

Laborabrechnung
nach BEB 1997/2009

Spikes in herausnehmbare Apparatur 
eingearbeitet

BEL 7430 Einzelelement einarbeiten
ggf. zzgl. BEL 7440 Lötung

nach BEB 1997:

BEB 7431 Attachment positionieren

alternativ nach BEB 2009:

BEB 7.12.07.0 Einzelelement konfektio-
niert verarbeiten oder

BEB 7.12.06.0 Einzelelement individuell 
anfertigen (Aufrichtefeder, Spikes o. Ä.)

Spikes an Multiband-Apparatur gelötet BEL 7430 Einzelelement einarbeiten
ggf. zzgl. BEL 7440 Lötung

Achtung:
Nur abrechenbar, wenn im KZV-Bereich  
die Verankerung als Laborleistung 
(alternativ zur Berechnung der BEMA 130) 
gestattet ist.

nach BEB 1997:

BEB 7431 Attachment positionieren
zzgl. BEB 5001–5005 Lötung oder
zzgl. BEB 5103–5105, 5109 Laserschweißen

alternativ nach BEB 2009:

7.12.07.0 Einzelelement konfektioniert 
verarbeiten oder

7.12.06.0 Einzelelement individuell  
anfertigen (Aufrichtefeder, Spikes o. Ä.)
zzgl. BEB 5.01.01.0 ff. Löten oder
zzgl. BEB 5.02.03.0 ff. Schweißen

Tabelle 2

Abb. 1a–c: Platte mit Perle (a) (Foto: © 
KFO- Fachlabor Dr. Klee). Spikes an Multi-
band-Apparatur gelötet (b) (Foto: © Den-
taurum). Zungengitter (c) (Foto: © Dentau-
rum). Abb. 2–4: Mundvorhofplatte mit Perle 
(Fotos: © galitskaya – stock.adobe.com)
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